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1. Einleitung 
Die vorliegende Arbeit ist eine stark gekürzte Fassung des folgenden Berichts:  

Rempfler T., Bächtiger M., Graf R.F. & Robin K. 2011b. Bärenprävention - Praxishilfe für das Ma-
nagement anthropogener Nahrungsquellen für Bären in der Schweiz. Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften ZHAW, Fachstelle Wildtier- und Landschaftsmanagement WILMA. Doku-
mentation für das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden. Wädenswil. pp. 105. 

Das Vorhaben, in der Schweiz Bären vor Futterkonditionierung bzw. Habituation und menschliches 
Eigentum und Haustiere vor Bären zu schützen, verlangt einen ganzheitlichen Ansatz. Bereits vor der 
Ankunft von Bären sind viele Aktionen zu planen mit dem Ziel, Mensch-Bären-Konflikte so frühzeitig 
wie möglich zu erkennen und zu verhindern. Dadurch sollen Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den, dass Bären in der Schweiz leben können und Menschen und dessen Eigentum wie Vieh, Bienen-
stände oder weitere Nahrungsquellen nicht zu Schaden kommen. Insbesondere muss verhindert wer-
den, dass sich Bären auf anthropogene Nahrungsquellen spezialisieren. Ursache für dieses Verhalten 
ist die Fähigkeit des Bären, günstige Nahrungsquellen zu erkennen und zu nutzen und sich bei Erfolg 
daran zu gewöhnen, solche Quellen auch in der Nähe menschlicher Infrastruktur anzugehen (Futter-
konditionierung und Habituation/Gewöhnung).  

Im Auftrag der BAFU-Sektion Jagd, Fischerei, Waldbiodiversität entwickelte die Fachstelle Wildtier- 
und Landschaftsmanagement WILMA der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW ein Vorgehen für das Management anthropogener Nahrungsquellen in potenziellen Besied-
lungsgebieten.  

Dieses Vorgehen wird hier in Kurzform aufgezeigt.  

Auf Hinweise zur Fachliteratur wird hier bewusst weitgehend verzichtet. Wir verweisen diesbezüglich 
auf die oben genannte Originalarbeit.  

Festzuhalten ist:  

 Im Folgenden steht der so genannte Unauffällige Bär im Vordergrund.   

 Zahlreiche Akteure des Bärenmanagements sind in die Prävention eingebunden, was eine 
sorgfältige Planung und Organisation erfordert.  

 Um die Kontinuität im Bärenmanagement in potenziellen und aktuellen Besiedlungsgebieten 
zu sichern, sollen regionale Koordinationsstellen geschaffen werden. 

 Die Regionale Koordinationsstellen sollen: 

o Regionalspezifische Konzepte erarbeiten,  

o eine daraus abgeleitete Öffentlichkeitsarbeit betreiben,  

o konkrete Massnahmen zur Sicherung von Nahrungsquellen umsetzen, 

o die Land- und Forstwirtschaft motivieren, als Massnahme zur Lebensraumausstattung 
z.B. Obstbäume zu fördern,  

o Erfahrungen mit anderen Regionen oder Ländern austauschen und entsprechende Be-
ziehungen pflegen. 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1 Akteure und Aufgabenbereiche 
Im Konzept Bär (2006, Stand 2009) sind die Aufgabenbereiche der meisten Beteiligten festgehalten.  

 Die BAFU-Sektion Jagd, Fischerei, Waldbiodiversität sorgt für die Entwicklung von regiona-
len Schadenpräventionsprojekten. Deshalb unterstützt sie Herdenschutzmassnahmen und den 
Schutz von Bienenständen sowie den Schutz anthropogener Nahrungsquellen. Sie stellt dazu den 
Kantonen Grundlagen über den Umgang mit Bären und Informationsmaterial für Bevölkerung und 
Gäste zur Verfügung. Zudem bietet sie kantonalen Vollzugsorganen Weiterbildungen an.  

 Die kantonalen Jagdverwaltungen sorgen für die umgehende Information des BAFU bzw. der 
für das nationale Monitoring des Bären zuständigen Institution (zurzeit KORA) bei vermuteten 
oder nachgewiesenen Schäden durch Bären. Zudem informieren sie das BAFU laufend über die 
Situation im Bärengebiet. Kantone und BAFU stellen ihre Öffentlichkeitsarbeit in den Dienst des 
Konfliktmanagements und informieren sachlich. In Bärengebieten informieren sie die Öffentlich-
keit über alle sich anbietenden Kanäle über die Bärenpräsenz und das richtige Verhalten bei Be-
gegnungen mit Bären. Kantone mit Bärenpräsenz geben spezifische Empfehlungen heraus für 
Bewohner und Gäste des Bärengebiets, Jäger, Camper, u.a. Der Kanton informiert die Gemeinden 
im Bärengebiet über die nötigen Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Müll, insbesondere mit 
organischem Abfall und unterstützt sie. Weiter verhindert er regelmässige Fütterungen von Bären. 

 Die interkantonale Kommission (IKK) setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der betroffe-
nen Kantone und des BAFU. Sie kann bei Bedarf durch weitere Kantons- oder Bundesvertreter 
erweitert werden und Experten beiziehen. Die IKK sorgt für die Anwendung der Schutzmassnah-
men und ist insofern verantwortlich für die Schadenprävention. Sie beteiligt sich an der Öffent-
lichkeitsarbeit und informiert benachbarte Grossraubtier-Kompartimente oder das angrenzende 
Ausland. In diesem Sinne funktioniert die IKK als Schaltstelle. Es ist denkbar, dass sie im Sinne 
des Beiziehens von Experten eine Koordinationsstelle damit beauftragt (vgl. Kap. 2.2). 

 Die Arbeitsgruppe Grossraubtiere erarbeitet und aktualisiert Konzepte gemäss Bundesjagdver-
ordnung und erörtert Fragen von allgemeinem Interesse im Zusammenhang mit Grossraubtieren. 

 Die Gemeinden sorgen für ein bärengerechtes Abfallmanagement in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton und allenfalls dem BAFU. 

 Als Zuständige für anthropogene Nahrungsquellen für Bären setzen Bund, Kanton, Gemeinde, 
private Unternehmen und Privatpersonen Massnahmen zur bärensicheren Ausgestaltung ihrer po-
tenziellen Nahrungsquellen für Bären um und halten ihre Mitarbeiter an, Nahrungsquellen zu ver-
meiden oder zu sichern. 

 Zur Unterstützung in potenziellen Bärenbesiedlungsgebieten können Experten beigezogen wer-
den. Sie eruieren z.B. regionalspezifische Nahrungsquellen und schlagen Massnahmen zu deren 
Sicherung vor Bärenübergriffen vor. Zudem bieten Experten Aus- und Weiterbildungen für Multi-
plikatoren an. Es ist von Vorteil, dass eine Koordinationsstelle von Experten betrieben wird. 

 Die Vereinigung agridea ist zurzeit beauftragt im Bereich Herdenschutz und im Schutz der Bie-
nenstände. Sie koordiniert Schutzmassnahmen und die materielle und finanzielle Unterstützung 
für die Anwendung solcher in Gebieten mit Bärenpräsenz. Weiter sammelt sie Erfahrungen mit 
Schutzmassnahmen, gibt diese in geeigneter Form weiter und berät Direktbetroffene. 

 Multiplikatoren wie Wildhut, Gemeindeangestellte (z.B. im Abfallwesen, Alpen), amtliche 
landwirtschaftliche Berater und Schulen/Lehrer, aber auch regionale Organisationen (z.B. Bio-
sphärenreservate, Regionale Naturpärke), Tourismusorganisationen, Naturmuseen, Nicht-
Regierungs-Organisationen (z.B. WWF, Pro Natura), Interessensverbände (z.B. Viehzüchter, Jä-
ger), Campingplatzbetreiber, Tierärzte und Honigkontrolleure werden von Experten geschult und 
helfen mit bei der Information der lokalen und regionalen Bevölkerung sowie der Gäste. 
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 Unter den im Bärenkonzept (2009) genannten Beteiligten sind einige gesetzlich verpflichtet, sich 
finanziell an Massnahmen zu beteiligen. In Bezug auf anthropogene Nahrungsquellen für Bären 
und das Verhindern von Futterkonditionierung bzw. Habituation sind die Verursacher für das Si-
chern ihrer Quellen verantwortlich. Weitere Angaben sind im Anhang I zu finden. 

 

2.2 Bezeichnung einer Koordinationsstelle und deren Stellung 
Für das Sichern anthropogener Nahrungsquellen vor Bären in potenziellen Besiedlungsgebieten ist 
gemäss Konzept Bär (BAFU 2006, Stand 2009) eine Kooperation verschiedener Akteure notwendig. 
Weiter ist dort festgehalten, dass aufgrund der Komplexität der Aufgabe eine Stelle zu schaffen ist, 
welche die Öffentlichkeitsarbeit und die Massnahmen im Besiedlungsgebiet koordiniert. Für den Her-
denschutz und den Schutz von Bienenständen ist die Vereinigung agridea zuständig. Hingegen ist die 
Koordination für den Teilbereich Abfall und übrige anthropogene Nahrungsquellen bisher nicht zuge-
ordnet. Deshalb sollen die kantonalen Jagdverwaltungen bzw. die Interkantonale Kommission (IKK) 
Koordinationsstellen betreiben oder beauftragen. Diese erarbeiten ein konzeptionelles Vorgehen zum 
Sichern anthropogener Nahrungsquellen für Bären und setzt es anschliessend um. 

Die jeweilige Koordinationsstelle kann von einer öffentlichen Stelle oder einer Privatperson betrieben 
werden. Für die Ansiedlung der Koordinationsstelle bieten sich unterschiedliche Varianten an (An-
hang II). Grundsätzlich ist zu erwarten, dass durch die Betreuung durch öffentliche Ämter die Konti-
nuität von Massnahmen über Jahre gewährleistet ist. Es kann aber sein, dass die Fachkompetenz zur 
Beratung der regionalen Bevölkerung in Bärenfragen nicht in allen Besiedlungsgebieten ausreichend 
vorhanden ist. In diesem Fall ist es zielführend, die Koordinationsstelle durch Bärenexperten auszubil-
den und zu betreuen. Als weitere Möglichkeit können Bärenexperten direkt mit der Führung der Ko-
ordinationsstelle beauftragt werden. 

Bund und Kantone entscheiden, welche der in Anhang II beschriebenen Varianten zum Tragen 
kommt.  

 

2.3 Zuständigkeiten für menschverursachte Nahrungsquellen für Bären 
Für die meisten menschverursachten Nahrungsquellen für Bären sind die Zuständigkeit und damit 
auch die Verantwortung zuweisbar. Zum Sichern möglicher menschverursachter Nahrungsquellen vor 
Bärenübergriffen in potenziellen Besiedlungsgebieten erhalten Bund, Kantone, Gemeinden und Pri-
vatpersonen als Adressaten spezifische Informationen. Die Quellen befinden sich bei Gebäuden oder 
bei Infrastruktur. Vorschläge über die Zuständigkeiten für menschverursachte Nahrungsquellen für 
Bären und ein Mustervorgehen zu deren Sicherung wurden vier kantonalen Jagdverwaltungen zur 
Prüfung vorgelegt und von den Amtsstellen der Kantone Glarus, Graubünden und St. Gallen gutge-
heissen (Abb. 1).  

Öffentliche Organe sollen im Umsetzen von Massnahmen mit gutem Beispiel voran gehen und ihre 
anthropogenen Nahrungsquellen sichern. Inwieweit Private dazu verpflichtet werden können, ist bis-
her nicht geklärt. Allenfalls sind gesetzliche Vorgaben nötig, um die Ziele der Präventionsbemühun-
gen zu erreichen. 
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Abb. 1. Bund, Kantone, Gemeinden und Private sind Eigentümer von Immobilien und Infrastruktur 
und sind somit zuständig für Nahrungsquellen für Bären auf dem Umschwung ihrer Gebäude oder 
entlang von Strassen. Diese Aufzählungen sind nicht abschliessend, sondern sind in den potenziellen 
Besiedlungsgebieten nach Situation zu überprüfen und allenfalls anzupassen. 
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3. Sichern anthropogener Nahrungsquellen 
In Besiedlungsgebieten, in denen Bären nachgewiesen werden, sind Schadenpräventionsprojekte 
durchzuführen (BAFU 2006, Stand 2009). Die Koordinationsstelle entwickelt Konzepte zur Verhinde-
rung von Futterkonditionierung bzw. Habituation (Abb. 2). Im Wesentlichen enthält dieses eine 
Kommunikationsstrategie sowie die Koordination von Massnahmen zum Sichern anthropogener Nah-
rungsquellen vor Bären. Dabei bezieht sie lokale Akteure ein. Es ist wichtig, Erfahrungen anderer 
Besiedlungsgebiete sowie regionale Besonderheiten ins Konzept aufzunehmen. Ein in Bezug auf po-
tenzielle Nahrungsquelle, Zeit, Raum und Bärentyp abgestuftes Vorgehen erlaubt es, Ressourcen ge-
zielt einzusetzen und Aufwände zu etappieren. 

Weiter motiviert die Koordinationsstelle Zuständige, ihre potenziellen Nahrungsquellen für Bären zu 
sichern, zu entfernen oder zu verschliessen und empfiehlt Massnahmen dazu. Diese kontrolliert die 
Massnahmen stichprobenweise. Durch den Kontakt zu Zuständigen ist der Rücklauf von Informatio-
nen gewährleistet, was laufend Anpassungen im Konzept an den neusten Kenntnisstand ermöglicht. 
Bestimmte Aufwände kehren jährlich wieder. Es ist deshalb wichtig, dass das Sichern der Quellen nie 
als abgeschlossen betrachtet wird. Zudem können laufend neue Quellen entstehen. 

 

 

Abb. 2. Konzept zum Sichern potenzieller Nahrungsquellen vor Bären. Ziel ist, die Öffentlichkeitsar-
beit und die Massnahmen zum Sichern anthropogener Nahrungsquellen zu koordinieren. Eine Periode 
entspricht einem Jahr. 
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3.1 Kommunikationsstrategie für potenzielle Besiedlungsgebiete 
Das Bärenmanagement ist zu einem grossen Teil nicht vom Bären selbst geprägt, sondern vom Um-
gang mit Menschen. Das Image von Bären ist je nach Standpunkt sehr unterschiedlich. Die Bandbreite 
der Wahrnehmung von Bären in der Bevölkerung reicht vom flauschigen Teddybären bis zur grausa-
men Bestie. Skeptiker befürchten grosse Schäden, aufwändige Massnahmen zu deren Verhinderung, 
Einschränkungen und hohe Kosten. Aus diesen Gründen ist einer proaktiven Kommunikation im Um-
gang mit Bären grosse Bedeutung beizumessen. Bären sind durchaus in der Lage, dem Menschen und 
seinem Eigentum zu schaden. Ohne mögliche Gefahren oder Zwischenfälle herabzuspielen, ist der 
Schwerpunkt in der Kommunikation aber nicht auf die Probleme, sondern auf die Lösungen zu setzen. 

Im Rahmen des Life Natur Programms der Europäischen Union formulierten Mitarbeiter des Natur-
park Adamello Brenta, der Slowenischen Staatsforste, des WWF Österreich und des Departements für 
Zoologie der Universität Udine Kommunikationsleitlinien für den Schutz von Braunbären und Braun-
bärenmanagement in den Alpen. Die nachstehenden Ausführungen lehnen sich an diese an, sind aber 
auf die Situation in der Schweiz angepasst. 

Eine Kommunikationsstrategie ermöglicht die Zusammenarbeit der Akteure und einheitliche Informa-
tionen für Bevölkerung und Gäste. Entscheidend ist dabei, dass der Informationsfluss unter den Akteu-
ren im Besiedlungsgebiet funktioniert (Abb. 3). Als Schaltstelle inmitten aller Akteure steht die Koor-
dinationsstelle. Es bietet sich an, in Besiedlungsgebieten auf der Grundlage einer allgemeinen Kom-
munikationsstrategie eine regionalspezifische Version zu erarbeiten (Tab.1). Zu beachten gilt es, dass 
durch eine Informationsflut die Sensibilisiertheit der Bevölkerung auf das Zusammenleben mit Bären 
abnimmt. Als Unterstützung in der Wissensvermittlung über Bären werden Multiplikatoren speziell 
geschult und eingesetzt. Die Verbreitung korrekter Informationen weckt Vertrauen. Zudem wird ver-
hindert, äusserst mühsam gegen Unwahrheiten ankämpfen zu müssen, die sich in den Köpfen festge-
setzt haben. Neben der Mitwirkung in der Wissensvermittlung können sich z.B. Biosphärenreservate 
oder regionale Naturpärke als Vorbilder profilieren, indem sie sich bemühen, ihre anthropogenen Nah-
rungsquellen bärensicher zu gestalten. 

Die Jagdverwaltung als zuständige kantonale Stelle steht in der Kommunikationsstrategie über den 
behördeninternen Weg stets in Kontakt mit anderen kantonalen Ämtern und Gemeindeverwaltungen. 
Diese informieren die regionalen Stellen auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde. Zudem helfen Ge-
meindeverwaltungen mit, private Unternehmen und Privatpersonen zu kontaktieren. 

 

Kantonale 
Verwaltung

Gemeinde-
verwaltung

Kantonale 
Jagdverwaltung

Koordinationsstelle

Private 
Unternehmen

Gemeindestellen Privatpersonen MultiplikatorenKantonale Stellen 
in den Regionen

Bundesstellen in 
den Regionen

 

Abb. 3. Informationsfluss im potenziellen Besiedlungsgebiet. Grundsätzlich gibt es Stellen auf Stufe 
Bund, Kanton und Gemeinde. Sie alle können zuständig sein für anthropogene Nahrungsquellen für 
Bären und werden auf dem behördeninternen Weg informiert (schwarze Linien). Die Koordinations-
stelle steht als Schaltstelle mit allen möglichen Zuständigen für Quellen und mit Wissensvermittlern in 
Kontakt (rote Pfeile). 
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Tab. 1. Allgemeine Kommunikationsstrategie für potenzielle Bärenregionen. 

1. Ausgangslage 
 Viele anthropogene Nahrungsquellen sind Bären zugänglich. 
 In der Bevölkerung ist insgesamt wenig Wissen über Bären und ihr Verhalten vorhanden. 
 Gegenüber der Einwanderung von Bären besteht Skepsis. 

2. Ziele 
Kommunikation:  Bekanntheit des Braunbären fördern, indem Wissen über ihre Biologie, 

das Verhalten und die aktuelle Verbreitung vermittelt wird. 
 Möglichkeiten für das Zusammenleben mit Bären aufzeigen. 

Zielgruppe: Bevölkerung und Gäste 

Zielgebiet: potenzielle Besiedlungsgebiete 

Zeitraum: Abstufung in Phasen: vor Bärenpräsenz, sich abzeichnende Bärenpräsenz, bei 
Bärenpräsenz, nach Bärenpräsenz (vgl. Kap. 3.3). 

3. Strategie 
Botschaften:  Bären sind vielseitige Tiere. 

 Die Schweiz bietet Bären Lebensraum. 
 Das Zusammenleben von Menschen und Bären ist möglich. 
 Anthropogene Nahrungsquellen sind vor Bärenübergriffen zu schützen. 
 Der Aufwand zum Sichern anthropogener Nahrungsquellen ist vertretbar. 
 Risiken, die von Bären ausgehen können, werden von Experten laufend 

abgeschätzt. 
 Bund und Kantone bieten Unterstützung an. 

Medien:  Vorträge & Veranstaltungen 
 Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet 
 nutzergruppenspezifische Merkblätter 

Mediaziele:  Vorträge & Veranstaltungen: 
 Vermittlung von allgemeinem Wissen über die Tierart Braunbär 
 aktuelle Verbreitung der Bären aufzeigen 
 mit Bären zusammenleben 

 Zeitung, Radio, Fernsehen: 
 Berichterstattung über Vorträge & Veranstaltungen 
 Aktualitäten 

 Internet: 
 Plattform bieten mit permanent verfügbaren Informationen zu Biolo-

gie, Verhalten, Verbreitung, potenzielle Besiedlungsgebiete, Zusam-
menleben, anthropogene Nahrungsquellen, Massnahmen, Aktualitäten, 
Veranstaltungen 

 nutzergruppenspezifische Merkblätter: 
 in potenziellen Besiedlungsgebieten (Bewohner, Jäger, Camper, etc.) 

4. Massnahmen 
 Akteure eruieren und kontaktieren sowie Aufgaben aufteilen 
 Beidseitigen Informationsfluss gewährleisten (Koordinationsstellen) 
 Schulung von Multiplikatoren 

5. Kontrollen 
 Auswertungen von Rückläufen und Reaktionen 
 Befragungen der Zielgruppen 
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3.2 Anthropogene Nahrungsquellen und Massnahmen gegen Übergriffe 
Bären sind Allesfresser. Als Nahrungsopportunisten sind sie bezüglich Nahrung wenig wählerisch und 
verzehren, was ihnen zur Verfügung steht. Es ist längst bekannt, dass sie dabei auch anthropogene 
Nahrungsquellen nutzen und sich dazu Siedlungen annähern oder in sie eindringen können. Auch 
wenn aus dem Trentino Fälle beschrieben sind, in denen Bären Quellen nur bis zum Siedlungsrand 
aufsuchten, darf daraus nicht geschlossen werden, dass sich künftig alle Bären so verhalten werden. 
Zudem sind aufgrund der Lernfähigkeit des Bären stets alle Typen anthropogener Nahrungsquellen in 
die Überlegungen einzubeziehen. Erfahrungen aus dem Ausland haben gezeigt, dass zum Schutz anth-
ropogener Nahrungsquellen und zur Verhinderung von Futterkonditionierung bzw. Habituation ver-
schiedene Massnahmen erfolgsversprechend sind: 

 Ersetzen von Mülleimern mit bärensicheren Produkten 

 höhere Frequenz von Müllsammlungen 

 Bereitstellen bärensicherer Behälter für Lebensmittel auf Campingplätzen 

 Vermeiden der Aufbewahrung von Lebensmitteln in Fahrzeugen über Nacht  

 Einführung von Öffentlichkeitsarbeit und Informationskampagnen 

 Anstellung von zusätzlichem Ausbildungs- und Kontrollpersonal 

 

In schweizerischen Besiedlungsgebieten gilt das Hauptaugenmerk dem Schutz anthropogener Nah-
rungsquellen (Abb. 4). Da die Vereinigung agridea zurzeit für den Herdenschutz und den Schutz von 
Bienenständen zuständig ist, werden diese Bereiche hier nicht weiter vertieft. 

Von den verbleibenden anthropogenen Quellen soll in erster Linie das öffentliche Abfallwesen bären-
sicher gestaltet werden. So kann beispielsweise die Zugänglichkeit von Müll erschwert werden, wenn 
anstelle von Müllsammelstellen verschliessbare Müllgruben oder Grosscontainer errichtet werden, um 
Abfallsäcke gesammelt wegzusperren. Auch das Abfallsammlungssystem wird in die Überlegungen 
einbezogen und falls erforderlich angepasst. Abfallsäcke sollen z.B. erst am Tag der Müllabfuhr auf 
die Strasse gestellt werden. Falls Sammelstellen bestehen, sind diese mit bärensicheren Containern 
auszustatten. Weiter können Müllcontainer auf Müllsammelstellen auch so vorbereitet werden, dass 
sie bei Bärenpräsenz mit einem Schloss verschliessbar sind. 

Für Komposte, organische Deponien oder Misthaufen liegen bisher nur Lösungen zur bärensicheren 
Ausgestaltung vor, die grossen Aufwand an Material und Arbeit bedingen. Die einzige Möglichkeit ist 
zurzeit das Sichern mit elektrischen Zäunen. Bei grossen Deponien ist dies technisch zwar umsetzbar, 
aber sehr kostenintensiv. Deshalb werden sie VORLÄUFIG BELASSEN. Für private Komposte ist die Ent-
wicklung bärensicherer Produkte zu prüfen. Weiter könnten organische Abfälle für die Produktion 
erneuerbarer Energien genutzt werden. 

Ausserhalb des Abfallwesens werden alle weiteren anthropogenen Nahrungsquellen für Bären 
VORLÄUFIG BELASSEN. Dennoch werden Bevölkerung und Gäste darüber informiert, dass diese Quellen 
potenziell als Bärennahrung gelten, bereits bevor Übergriffe von Bären vorkommen. Zuständige wer-
den aufgefordert, Nahrungsmittel entweder in Gebäuden zu verschliessen oder in bärensicheren Behäl-
tern aufzubewahren. Bei Massnahmen zu allen anthropogenen Nahrungsquellen sind begleitende In-
formationen erforderlich. Zuständigen werden Merkblätter mit Informationen zu den Quellen offener 
Abfall, Robidog, Kompost, Grüngut, organische Abfälle, Grills, Köder, Bioölbehälter, Fischfutter, 
ständige Hunde- und Katzennäpfe, Lebensmittel, Toilettenartikel, (Haus-) Tierfutter und Haustiere 
(Kleinvieh und Kleintiere) ausgehändigt. Zugleich sind die Informationen aber auch über Medien wie 
Zeitung, Radio, Fernsehen oder Internet zu verbreiten. Sobald Übergriffe auf einen bestimmten Typ 
anthropogener Nahrungsquellen bekannt werden, sind alle Quellen dieses Typs räumlich, zeitlich und 
nach Bärentyp abgestuft anzugehen. 
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Abb. 4. Anthropogene Nahrungsquellen und Massnahmen zu ihrem Schutz vor Bärenübergriffen. Alle 
Massnahmen sind mit zusätzlichen Informationen zu begründen. Bei einigen sind keine Anschaffungen 
zu tätigen. Für den Herdenschutz und den Schutz von Bienenständen ist zurzeit die Vereinigung ag-
ridea zuständig. 
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3.3 Zeitliche Abstufung des Sicherns anthropogener Nahrungsquellen 
Die Sicherung potenzieller Nahrungsquellen für Bären wird zeitlich abgestuft, um den Aufwand etap-
pieren und die Ressourcen gemäss der jeweiligen Situation effizient einsetzen zu können (Abb. 5). 
Eine detaillierte, abgestufte Auflistung der Funktionen und Aufgaben ist in den Anhängen III und IV 
zu finden. 

1. Vor Bärenpräsenz. Die Bevölkerung in potenziellen Besiedlungsgebieten wird auf mögliche 
Bärenpräsenz vorbereitet. Dazu finden Vorträge oder Veranstaltungen zum Thema Bär statt, schon 
bevor Bären nachgewiesen sind. Pärke und Reservate sowie Museen oder Organisationen sind da-
für prädestiniert, allgemeine Informationen über Bären und ihre Lebensweise zu vermitteln. Die 
Besiedlungsgeschichte der Schweiz bzw. die Entwicklung der Quellenpopulation im italienischen 
Trentino spielt dabei eine zentrale Rolle. Es soll betont werden, dass die jeweilige Region auf-
grund von Prognosen von Fachleuten von Bären besiedelt werden könnte. 

Die Zeit vor dem Auftreten von Bären wird ebenso genutzt, um Kontakte zu knüpfen. Der Betrei-
ber der Koordinationsstelle ist das Bindeglied zwischen Wildhut und Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesverwaltung sowie auch privaten Unternehmen und Personen. Als sachverständige Person 
berät er die amtlichen Entscheidungsträger zum möglichen Vorgehen zum Sichern von Nahrungs-
quellen vor Bärenübergriffen und vermittelt dabei die fachlichen Hintergründe. Gemeinsam wird 
im kleinen Gremium ein regionalspezifisches Konzept zum Vorgehen erarbeitet. Effizient und 
zielführend ist dies, wenn der Betreiber der Koordinationsstelle einen Vorschlag ausarbeitet und 
diesen dem Gremium zur Diskussion vorlegt. Anschliessend werden Stellen mit möglichen Nah-
rungsquellen für Bären auf Stufe Gemeinde, Kanton und Bund kontaktiert und über das konzepti-
onelle Vorgehen informiert. Allein aufgrund des Sachverhalts, dass Bären in potenziellen Besied-
lungsgebieten vorkommen können, sollen Bären und ihr Verhalten in die Überlegungen von Ent-
scheidungsträgern einbezogen werden. Wenn z.B. das kommunale Abfallwesen überarbeitet wird, 
sind bisher herkömmliche Abfalleimer oder Container durch bärensichere Produkte zu ersetzen. 

2. Bei sich abzeichnender Bärenpräsenz. Private werden bewusst erst angehalten, ihre Quellen zu 
sichern, wenn sich eine Bäreneinwanderung erstmals abzeichnet. Dadurch kann möglicherweise 
Widerstand in der Bevölkerung vermieden werden. In dieser Phase werden Private auch über das 
konzeptionelle Vorgehen informiert. Diese Informationen werden öffentlich angeboten und ver-
breitet. Zusätzlich werden Merkblätter mit Tipps zum konfliktarmen Zusammenleben mit Bären 
verteilt. Die Informationstätigkeiten werden über alle möglichen Medien verstärkt und halten an, 
bis die Bären wieder abwandern oder in die Winterruhe gehen. Massnahmen werden eingeleitet in 
den Bereichen Herdenschutz, Schutz von Bienenständen und anthropogene Nahrungsquellen. 

Für den Schutz von Nutztieren besteht heute schon die Möglichkeit, mobile Einsatztruppen aufzu-
bieten. Ebenso hat sich bisher das sachgemässe Einzäunen von Bienenständen in Bärengebieten 
bewährt. Der Kanton hält einen Pool an bärensicheren Müllcontainern bereit und leiht diese an 
Besiedlungsgebiete aus, wenn Bären erstmals einwandern. Dadurch wird verhindert, dass Ge-
meinden alleine aufgrund ihres Potenzials als Bärenlebensraum voreilig Anschaffungen tätigen 
und lässt sie ihre Mittel zweckmässig einsetzen. Nach der erstmaligen Bäreneinwanderung haben 
die Gemeinden aber selber bärensichere Container anzuschaffen, damit die Poolcontainer wieder 
für andere Regionen verfügbar werden.  

3. Bei Bärenpräsenz. Die Informationen an die Bevölkerung sind stetig und aktuell. Im Bereich 
Abfall werden Mülleimer und Container gesichert, indem sie entfernt, verschlossen oder durch bä-
rensichere Container ersetzt werden. Auf den Schutz weiterer Quellen wird vorläufig verzichtet. 
Stichprobenweise Kontrollen von Massnahmen geben Aufschluss über ihren Erfolg. Nachweise 
von Bären werden von den Betreibern der Koordinationsstellen dokumentiert, ebenso Übergriffe 
auf Nahrungsquellen und Schäden. Allenfalls werden zusätzliche Massnahmen daraus abgeleitet. 

4. Nach Bärenpräsenz. Die Dokumentation von Bären und ihren Übergriffen zeigt auf, ob die  
Massnahmen bei der jeweiligen Quelle ausreichend waren. Bei Übergriffen auf VORLÄUFIG 

BELASSENE Quellen lassen sich Folgerungen zu ihrem künftigen Schutz ableiten. Dies ermöglicht 
über Jahre laufende Anpassungen im Vorgehen an den aktuellen Stand des Wissens. 
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Aktionen

Öffentlichkeitsarbeit:

 Vorträge/Veranstaltungen

 Merkblätter

 Intensivierung

Umsetzungskonzept:

 Koordinationsstellen

 Gemeinden, Kantone, Bund

 Private

Massnahmenumsetzung:

 Herdenschutz

 Schutz von Bienenständen

 Schutz anthropogener Quellen

Erfolgskontrolle:

 Stichproben bei  Massnahmen

 Übergriffe dokumentieren

 Bärenverhalten dokumentieren

 Auswertung/Vorbereitung

vor Bärenpräsenz sich abzeichnen‐

de Bärenpräsenz

bei Bärenpräsenz nach Bärenpräsenz

 

Abb. 5. Vorgehen zum Sichern potenzieller Nahrungsquellen vor Bären in möglichen Besiedlungsge-
bieten. Der Prozess wird zeitlich in vier Etappen unterteilt, was den unmittelbaren Aufwand reduziert 
und stets Anpassungen im Vorgehen zulässt. 

 

3.4 Räumliche Abstufung des Sicherns anthropogener Nahrungsquellen 
Im Bärenmanagement verschiedener Länder werden räumliche Abstufungen eingesetzt. So ist die 
Landschaft in Slowenien aufgeteilt in Kernlebensräume für Bären, daran angrenzende Lebensräume, 
Korridore als Verbindung zu den Alpen und das restliche Gebiet. In den einen Zonen sind Bären er-
wünscht oder werden geduldet, in den anderen nicht. Für die Schweiz ist ein entsprechendes Land-
schaftsmanagement nicht geeignet. Zu sehr unterscheiden sich die Situationen in den beiden Ländern. 
Ziel ist es hier, Futterkonditionierung bzw. Habituation zu verhindern, wo die Chancen dazu am gröss-
ten sind. In ihrem natürlichen Verhalten zeigen Bären eine gewisse Vorsicht vor Menschen. Die Land-
schaft ist für Bären also unterschiedlich zugänglich. Folglich werden durch eine abgestufte Zonierung 
der Landschaft Siedlungen von abgelegenen Gebieten unterschieden. Anthropogene Nahrungsquellen 
für Bären sind vorerst in abgelegenen Gebieten zu vermeiden, um dadurch der Annäherung von Bären 
an Siedlungsgebiete vorzubeugen. Geschieht dies dennoch, wird der Bär gemäss Konzept Bär (BAFU 
2006, Stand 2009) als Problembär eingestuft. In diesem Fall geht das Sichern anthropogener Nah-
rungsquellen in dichter besiedelten Zonen damit einher. 

Die Zugänglichkeit der Landschaft wurde mit Hilfe einer Cost-Distance-Analyse abgeschätzt und in 
vier Zonen abgestuft (Abb. 6). Es sei darauf hingewiesen, dass diese Zonierung aufgrund von Modell-
berechnungen zustande kam. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bären auch in die nicht 
zugängliche Zone vordringen. In diese Zone fallen vorwiegend Siedlungsgebiete, sehr hohe Berge und 
Seen. 

Der Aufwand für das Sichern anthropogener Nahrungsquellen für Bären ist schwer abzuschätzen. Eine 
Untersuchung in der Pilotregion Val Müstair hat gezeigt, dass sich in den Zonen sehr gut zugänglich 
und gut zugänglich nur ca. ¼ aller Quellen befindet. 



WILMA 2011: Bärenprävention – Zum Umgang mit anthropogenen Nahrungsquellen in Bärengebieten – Kurzbericht 15 

 Zonen 1 und 2 (sehr gut zugänglich und gut zugänglich): Anthropogene Nahrungsquellen aus dem 
Bereich des Abfallwesens sind bei sich abzeichnender Einwanderung Unauffälliger Bären zu si-
chern, entfernen oder verschliessen. Alle anderen Quellen werden VORLÄUFIG BELASSEN. Erfolgen 
aber Übergriffe durch Bären, sind auch diese zu schützen. 

 Zonen 3 und 4 (schlecht zugänglich und nicht zugänglich): Alle Quellen werden VORLÄUFIG 

BELASSEN. Nach erfolgten Übergriffen sind die jeweiligen Quellen zu schützen. 

 

 

Abb. 6. Zugänglichkeit der Landschaft. Eine Modellberechnung legt die Zugänglichkeit der Land-
schaft in vier Zonen fest: sehr gut zugänglich (dunkelgrün), gut zugänglich (hellgrün), schlecht zu-
gänglich (rosa) und nicht zugänglich (rot). Die Bezeichnung nicht zugänglich darf nicht wörtlich in-
terpretiert werden. Es kann durchaus sein, dass Bären auch in nicht zugängliche Zonen vordringen 
(aus Rempfler et al. 2011).  
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3.5 Abstufung des Sicherns anthropogener Quellen nach Bärentyp 
Im Konzept Bär (2006, Stand 2009) ist festgelegt, dass die Interkantonale Kommission (IKK) eine 
Typologisierung von Bären vornimmt (Abb. 7). Bären lernen schnell, Nahrungsquellen in der vom 
Menschen geprägten Kulturlandschaft zu nutzen. Das Verhindern von Schäden sowie die Erkenntnis, 
dass sich Problembären kaum mehr umerziehen lassen, rechtfertigen Präventionsmassnahmen. Länder 
mit grösseren Bärenpopulationen lösen solche Probleme meistens per Abschuss des Bären (Swenson 
et al. 2000). In der Schweiz sind bei wiederholten Schäden trotz Präventionsmassnahmen intensive 
Vergrämungsaktionen durchzuführen. Folglich unterscheiden sich die Massnahmen je nach Bärentyp.  

 Ein Unauffälliger Bär findet in seinem Lebensraum genügend Nahrung und hat Rückzugsmög-
lichkeiten. Sein Verhalten ist natürlich. Begegnungen mit Menschen sind selten, aber möglich. 
Der Bund lanciert in Gebieten mit Unauffälligen Bären regionale Schadenpräventionsprojekte. 
Gemeinsam mit Kantonen, Gemeinden und Tourismusorganisationen informiert er Bevölkerung 
und Touristen über das konfliktfreie Zusammenleben mit Bären. Fütterungen von Bären sind zu 
unterbinden. Das Sichern anthropogener Nahrungsquellen gilt als Schadenpräventionsprojekt. Bei 
Unauffälligen Bären beziehen sich die Massnahmen primär auf das Abfallwesen in siedlungsfer-
nen sehr gut zugänglichen und gut zugänglichen Gebieten. Alle weiteren anthropogenen Nah-
rungsquellen werden VORLÄUFIG BELASSEN und erst nach Übergriffen gesichert. 

 Ein Problembär hat sich auf anthropogene Nahrungsquellen spezialisiert und verursacht regel-
mässig Schäden. Die Begegnungen mit Menschen werden häufiger, und seine Menschenscheu 
nimmt ab. Im Fall eines Problembären haben BAFU und Kanton ein regionales Schadenpräventi-
onsprojekt zu starten. Dieses bietet direkt Betroffenen Schutzmassnahmen an und wird gemeinsam 
mit diesen erarbeitet. Bei wiederholten Schäden am selben Ort werden Vergrämungsaktionen in 
Betracht gezogen. Dringen Problembären in Siedlungen vor, werden sie eingefangen, besendert 
und konsequent vergrämt. Bei Problembären beziehen sich die Aktionen auch auf siedlungsnahe 
Gebiete und die Siedlungen. Zusätzlich zu Quellen aus dem Abfallwesen in den sehr gut zugängli-
chen und gut zugänglichen Zonen werden also auch diejenigen in den schlecht zugänglichen und 
nicht zugänglichen Zonen gesichert. Alle weiteren anthropogenen Nahrungsquellen werden hier 
VORLÄUFIG BELASSEN und erst nach Übergriffen gesichert. 

 Ein Risikobär ist ein Problembär, der trotz wiederholter Vergrämung keine wachsende Men-
schenscheu zeigt oder einen Menschen angegriffen und dabei verletzt oder gar getötet hat. Sobald 
er als Risikobär eingestuft ist, wird er entfernt. Im Vergleich zum Problembären sind beim Risi-
kobären für das Sichern der anthropogenen Nahrungsquellen keine weiteren Massnahmen nötig. 

 

 

Abb. 7. Typologisierung der Bären. Bei Unauffälligen Bären und Problembären ist es wichtig, die Be-
völkerung und Gäste über das Verhalten in Besiedlungsgebieten zu informieren. Zudem werden Prä-
ventionsmassnahmen umgesetzt. Zeigen diese keine Wirkung, d.h. entstehen die Schäden trotzdem, 
wird der Problembär eingefangen, besendert und konsequent vergrämt. Falls dadurch seine Men-
schenscheu nicht zunimmt oder er einen Menschen verletzt oder gar tötet, wird er als Risikobär einge-
stuft und entfernt. 
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4. Ergänzende Massnahmen 
Aufgrund der Populationsentwicklung im Trentino wandern sporadisch Bären in die Schweiz ein. 
Künftig ist vermehrt mit Bärenvorkommen zu rechnen, auch mit mehreren Individuen zeitgleich. Es 
ist nicht auszuschliessen, dass Bären in der Schweiz sesshaft werden. Der Zeitpunkt dafür ist aber 
schwierig abzuschätzen. Diese Entwicklung ruft ergänzende Massnahmen hervor. 

 

4.1 Internationale Zusammenarbeit 
Grossraubtiere haben grosse Streifgebiete und bewegen sich über nationale Grenzen hinweg. Folglich 
ist es wichtig, dass die entsprechenden Länder in Kontakt stehen und ihr Management aufeinander 
abstimmen. Ansonsten besteht im Fall des Bären die Gefahr, dass trotz aller Bemühungen, in der 
Schweiz Futterkonditionierung bzw. Habituation zu verhindern, bereits habituierte Bären einwandern. 
Durch internationale Koordination muss deshalb verhindert werden, dass ein Land wegen Versäum-
nissen eines anderen mit Schäden zu kämpfen hat und letztlich die undankbare Aufgabe übernehmen 
muss, Bären zu entfernen. 

Über die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer (ARGE ALP) stehen Bayern, Graubünden, Lombardei, 
Salzburg, St. Gallen, Südtirol, Tessin, Tirol, Trient und Vorarlberg im Austausch. Mit dem Projekt 
Grossraubtiere sind sie bemüht, ihr Wissen gegenseitig auszutauschen. Diese Zusammenarbeit funkti-
oniert heute gut und ist in Zukunft unbedingt aufrecht zu erhalten. 

 

4.2 Förderung natürlicher Lebensräume 
Bären richten ihren Speiseplan nach dem Nahrungsangebot. Eine Studie im Nationalpark Plitvicer 
Seen untersuchte die Nahrungsaufnahme von Bären im Jahresverlauf. Zu Beginn der Vegetationsperi-
ode bestand die Nahrung vor allem aus Gräsern, Hochstauden und Farn, im Sommer aus Hafer, Insek-
ten, Früchten und Hochstauden, im Herbst aus Baumfrüchten, Nüssen und Insekten und im ausgehen-
den Winter aus Früchten, Nüssen und Säugetieren. 

Als Ergänzung zu den Präventionsmassnahmen sollen in potenziellen Besiedlungsgebieten für Bären 
landschaftspflegerische oder forstwirtschaftliche Eingriffe darauf abzielen, das natürliche Nahrungs-
angebot zu verbessern und z.B. Beeren fördern. In Spanien konnten mit dem Pflanzen von Obstbäu-
men auf verlassenen Fincas gute Erfolge verzeichnet werden. Von Beeren und Obstbäumen würden 
zudem weitere Tierarten profitieren. 

Ausser während der Winterruhe sind Bären nicht sehr störungsempfindlich. Aus Gründen des Arten-
schutzes für Bären und der Sicherheit für Menschen, sollten menschliche Aktivitäten vom Überwinte-
rungsort ferngehalten werden. Von ruhigen Lebensräumen profitieren gerade im Winter zahlreiche 
weitere Tierarten.  
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Anhang I: Adressen und bärensichere Produkte 
BAFU Bundesamt für Umwelt 

Sektion Jagd, Fischerei, Waldbiodiversität 

Dr. Caroline Nienhuis 
Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften 
CH-3003 Bern 
031 324 78 49 
caroline.nienhuis@bafu.admin.ch 

Kanton Kantonale Jagdverwaltung 

Für Abfallwesen zuständige Stelle im Kanton 

Gemeinde Für Abfallwesen zuständige Stelle in der Gemeinde 

Herdenschutz Schweiz & 
Schutz von Bienenständen 

agridea 

c/o Daniel Mettler 
Jordils 1, CP 128 
CH-1000 Lausanne 6 
021 619 44 31 
daniel.mettler@agridea.ch 

Tourismus Regionale Tourismusorganisationen 

Weitere Organisationen z.B. Biosphärenreservat, Regionaler Naturpark, etc.; NGOs 

Interessensverbände z.B. Viehzüchter, Jäger, etc. 

Bärensichere Produkte  

Container Modell Animalproof JJ3: 

Brüco Swiss AG 
Riedgrabenstrasse 16 
CH-8153 Rümlang 
044 818 84 84 
bruco@bruco.ch 

Modell Casonetto Antiorso: 

G. Visconti 
Via Degasperi 67 
I-38100 Trento 
++39 46 192 05 88 
gvisconti@gvisconti.it 

 

Aufkleber für Robidog (Bsp.): 

 

Interprintmedia c/o Rudolf Schüpbach 
Bahnhofstrasse 27 
CH-8353 Elgg 
076 547 81 65 
info@interprintmedia.com 

 



 

Vergleich verschiedener Produkte von bärensicheren Containern* 
 

Modell Casonetto Antiorso Animalproof JJ3 

Volumen 120 Liter (360 Liter) 360 Liter (120 Liter) 

Preis ca.180 Euro ab 800 Fr. 

Bärentest Das Modell Casonetto Antiorso wurde 
im Tierpark Goldau getestet. Während 
4 Stunden versuchten die Parkbären 
intensiv und motiviert, an die Lockstof-
fe im Behälter zu kommen – ohne Er-
folg. 

Das Modell Animalproof JJ3 wurde im 
Tierpark Goldau getestet. Der Behälter 
hat den 24h-Bärentest bestanden und 
gilt als besonders sicher. 

Verschluss Der Deckel wird mit zwei seitlichen 
Schnappschlössern blockiert. Die Ver-
schlussmechanik ist sehr robust. Der 
Deckel kann durch einen Drehver-
schluss einhändig geöffnet werden, und 
er verschliesst sich beim Fallenlassen 
selbständig. 

Der Deckel wird mit zwei seitlichen 
Schnappschlössern blockiert. Der Zieh-
Drehverschluss ist für Bären nicht zu 
knacken. 

Schwachpunkte Der Drehverschluss bedarf einer einfa-
chen Drehung, um den Deckel zu öff-
nen. Mit ausreichend Zeit und Glück 
kann ein Bär diesen Mechanismus kna-
cken. Für die Anwendung im Alpen-
raum, wo Bären nur selten lange Zeit 
haben, um ungestört an den Inhalt eines 
Abfalleimers zu kommen, ist das Mo-
dell Casonetto Antiorso tauglich. 

Die Funktionsweise sollte speziell und 
eindeutig beschriftet werden, da der 
Zieh-Drehverschluss manche Personen 
überfordert. Die Verschlussmechanik 
bietet bei Funktionstüchtigkeit einen 
sehr hohen Schutz gegen Bären. Sie ist 
jedoch filigran und anfällig. Ver-
schmutzung oder sorglose Bedienung 
kann die Funktionsweise relativ rasch 
beeinträchtigen. Beim 360-Liter-
Modell muss auf einen ebenen Unter-
grund geachtet werden, da eine Schräg-
lage des Behälters zu Verschluss-
schwierigkeiten führen kann. 

Hersteller G. Visconti SNC 
di Visconti Paolo & Co 
Construzioni Meccaniche 
38123 Trento – Via Degasperi 67 
gvisconti@gvisconti.it 
Tel: 0461 920588 

Brüco Swiss AG 
Riedgrabenstrasse 16 
CH 8153 Rümlang 
bruco@bruco.ch 
www.abfallhai.ch 
Tel: +41 44 818 84 84 

*diese Tabelle wurde von Mario Theus verfasst 
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Anhang II: Varianten der Organisationsstruktur der Koordinationsstelle  
 

Variante 1: 

Pro Besiedlungsgebiet wird eine Koordinationsstelle mit einer sachverständigen Person bezeichnet (Anhang II - Abb. 1). Die Informationen über alle Vor-
kommnisse im Besiedlungsgebiet fliessen bei ihr zusammen. Die Abstimmung der einzelnen Koordinationsstellen läuft über die kantonale Jagdverwaltung. 
Bei kantonsübergreifenden Grossraubtier-Kompartimenten stehen die Jagdverwaltungen über die Interkantonale Kommission (IKK) in Kontakt. Die Koordi-
nationsstelle bietet Unterstützung vor Ort an und fördert somit regionalspezifische Lösungen. Es ist anzunehmen, dass sich dadurch bei der Bevölkerung mög-
licherweise vorhandene Skepsis abbauen lässt. Naheliegend wäre, dass die Wildhut mit dieser Aufgabe betraut wird. Sie ist im heutigen System gut eingeglie-
dert, regional verankert und durch die Anbindung an die Jagdverwaltung zum Geschehen in anderen Kantonen bzw. Grossraubtier-Kompartimenten infor-
miert. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Gemeindeangestellte die Koordinationsstelle betreiben. Es ist auch denkbar, dass die Koordinationsstelle von Privat-
personen geführt wird. Die Motivation privater Auftragnehmer dürfte gross sein. Dieser Enthusiasmus ist in gewissen Regionen erforderlich, um allfällige 
Skepsis in der Bevölkerung zu überwinden und damit das Zusammenleben von Mensch und Bär erst zu erleichtern.  

 

 

Anhang II - Abb. 1. Pro Besiedlungsgebiet wird eine Koordinationsstelle eingerichtet, die bei der Sicherung von Nahrungsquellen vor Bärenübergriffen als 
Schaltstelle funktioniert. Bei Bedarf werden diese Koordinationsstellen von Bärenexperten unterstützt. 

 



 

Variante 2: 

Eine Koordinationsstelle betreut alle Besiedlungsgebiete im Kanton bzw. Kompartiment (Anhang II - Abb. 2). Bei ihr laufen die Informationen aus den ver-
schiedenen Besiedlungsgebieten zusammen. Folglich ist diese Koordinationsstelle nicht mehr regional, sondern kantonal stationiert. Dieses Modell verlangt 
vom Betreiber der Koordinationsstelle mehr Fachwissen als die Variante 1, dafür ist weniger oder gar keine externe Beratung durch Bärenexperten nötig. Der 
Betreiber der Koordinationsstelle berät Zuständige für Quellen in den Besiedlungsgebieten selber. In diesem Fall bietet es sich an, dass die Koordinationsstelle 
von der kantonalen Jagdverwaltung geführt wird. Wenn sie von Privaten betrieben wird, sollte sie der kantonalen Jagdverwaltung bzw. der IKK angegliedert 
sein. 

  

 

Anhang II - Abb. 2. Eine Koordinationsstelle betreut alle Besiedlungsgebiete eines Kantons bzw. Grossraubtier-Kompartiments. Dieses Modell erfordert vom 
Betreiber der Koordinationsstelle viel Fachwissen. Die Koordinationsstelle wird von der kantonalen Jagdverwaltung betrieben oder ist dieser angegliedert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variante 3: 

Eine Koordinationsstelle betreut alle Kantone bzw. Grossraubtier- Kompartimente mit Besiedlungsgebieten (Anhang II - Abb. 3). Folglich ist diese Koordina-
tionsstelle nicht mehr kantonal, sondern national stationiert. Dieses Modell verlangt vom Betreiber der Koordinationsstelle Expertenwissen, das es ihm er-
laubt, die Kantone bzw. Grossraubtier-Kompartimente sowie direkt in den potenziellen Besiedlungsgebieten zu beraten. Es bietet sich an, dass die Koordinati-
onsstelle von der BAFU-Sektion Jagd, Fischerei, Waldbiodiversität geführt wird oder sie dieser angegliedert ist. Nachteilig könnte sich auswirken, dass der 
Koordinationsstelle die Nähe zur Bevölkerung fehlt. 

 

 

 

Anhang II - Abb. 3. Eine Koordinationsstelle betreut national alle Besiedlungsgebiete. Dieses Modell erfordert vom Betreiber der Koordinationsstelle Exper-
tenwissen. Die Koordinationsstelle wird von der BAFU-Sektion Jagd, Fischerei, Waldbiodiversität geführt oder ist dieser angegliedert. 

 



 

Anhang III: Checklisten zur Planung/Konzeption 
In Besiedlungsgebieten, in denen Bären in den letzten Jahren nachgewiesen wurden, sind Schadenprä-
ventionsprojekte durchzuführen. Die Checklisten setzen voraus, dass die Verantwortlichen auf strate-
gischer Ebene eine verbindliche Strategie für den Umgang mit dem Bären und anthropogenen Nah-
rungsquellen im Besiedlungsgebiet über alle vier zeitlichen Phasen ausformuliert und festgelegt haben. 
Als erster Schritt ernennen BAFU, IKK, Jagdverwaltungen und Gemeinden gemeinsam eine Koordi-
nationsstelle und klären ihre Stellung. 

Kommunikationsstrategie: 

Zeitpunkt Strategische 
Verantwortung 

Ausführende Aktionen 

vor Bärenpräsenz BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Koordinationsstel-
len, agridea 

 Kommunikationswege innerhalb der 
Planungsgruppe festlegen 

 Kommunikationswege zur Bevölkerung 
und zu Zuständigen von Nahrungsquel-
len festlegen 

 Rücklauf von Informationen gewähr-
leisten (Meldestellen) 

 Kommunikationsinhalte für Öffentlich-
keitsarbeit festlegen 

 adressatenspezifische Kommunikati-
onsinhalte für Zielgruppen festlegen 

 Multiplikatoren für Schulung bestim-
men 

 Gemäss Kommunikationsstrategie: 
Intensivierung auf allen Stufen 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Jagdverwaltungen, 
Gemeinden, Koor-
dinationsstellen, 
agridea 

 Kommunikation auf der Basis des aktu-
ellen Stands des Bärenvorkommens und 
der Umsetzung des Managementkon-
zepts betreffend anthropogener Nah-
rungsquellen sicherstellen 

bei Bärenpräsenz BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Jagdverwaltungen, 
Gemeinden, Koor-
dinationsstellen, 
agridea 

 Auswertung von Rückmeldungen zur 
Kommunikation aus der Planungsgrup-
pe sicherstellen 

nach Bärenprä-
senz 

BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Koordinationsstel-
len, agridea 

 Auswertung von Rückläufen und Reak-
tionen aus der Bevölkerung und von 
Zuständigen sicherstellen 

 Befragung der Zielgruppen planen 

 Kommunikationsstrategie gemäss Re-
sultaten der Auswertungen optimieren 

 



 

Konzept zum Sichern anthropogener Nahrungsquellen: 

Zeitpunkt Strategische 
Verantwortung 

Ausführende Aktionen 

vor Bärenpräsenz BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Koordinationsstel-
len, agridea 

 anthropogene Nahrungsquellen eruieren

 Etappierung der Massnahmen nach Typ 
und Lage der Quelle (Zonierung) sowie 
nach Bärentyp festlegen 

 Kommunikation mit Zuständigen für 
Quellen festlegen (siehe Kommunikati-
onsstrategie) 

 Kontrolle der Massnahmen festlegen 

 Dokumentation von Bärenübergriffen 
gewährleisten 

 Nachbesserungen im Konzept festle-
gen, für den Fall, dass Bären vermeint-
lich gesicherte oder absichtlich ungesi-
cherte Quellen angehen 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Kantone, Jagdver-
waltungen, Ge-
meinden, Koordi-
nationsstellen, 
agridea 

 Umsetzung von Massnahmen zum si-
chern anthropogener Nahrungsquellen 
planen 

bei Bärenpräsenz BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Kantone, Jagdver-
waltungen, Ge-
meinden, Koordi-
nationsstellen, 
agridea 

 Intensivierung der Umsetzung von 
Massnahmen inkl. Erfolgskontrolle 
planen 

 Dokumentation von Bärenübergriffen 
sicherstellen 

nach Bärenprä-
senz 

BAFU, IKK, 
Jagdverwaltungen, 
Gemeinden 

Koordinationsstel-
len, agridea 

 Auswertung der Kontrollen der Mass-
nahmen planen 

 Auswertung der Bärenübergriffe si-
cherstellen 

 Optimierung des Konzepts gemäss 
Resultaten der Auswertungen für das 
nächste Auftreten eines Bären sicher-
stellen 

 



 

Anhang IV: Checklisten zur Umsetzung 
Im Konzept Bär sind die Aufgaben im Bärenmanagement zugewiesen. In Bezug auf anthropogene 
Nahrungsquellen sind die Hauptakteure für die jeweiligen Aufgaben zeitlich abgestuft genannt. Zudem 
sind Kooperationen mit weiteren Partnern aufgeführt. 

Bundesbehörden: 

Zeitpunkt Partner der Bundesbehörden Aktionen 

laufend Jagdverwaltungen  Begleitung und Überwachung der Umset-
zung des Konzepts Bär durch die Kantone 

Jagdverwaltungen, Experten  Durchführung periodischer Aus- und 
Weiterbildungen für kantonale Vollzugs-
organe 

 Pflege internationaler Kontakte zur Koor-
dination des Managements der gemein-
samen Bärenpopulation 

Kantone, IKK, Gemeinden, agridea, 
Koordinationsstellen, Experten, Mul-
tiplikatoren 

 Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Kon-
fliktmanagements 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall) 

 Schutzmassnahmen im Rahmen von regi-
onalen Projekten finanziell unterstützen 
(bei Neuweltkameliden und Hirschartigen 
in Gehegen an Bedingungen geknüpft) 

Jagdverwaltungen, KORA, Experten  Bei Bedarf Durchführung wissenschaftli-
cher Projekte z.B. zu Habitateignung, 
Ausbreitung, Verhalten, Populationsdy-
namik 

vor Bärenpräsenz Arbeitsgruppe Grossraubtiere, natio-
nale Verbände, Betroffene 

 Erarbeitung von Richtlinien für Bärenma-
nagement 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall) 

 Voraussetzungen schaffen, dass Schäden 
verhütet werden 

Jagdverwaltungen, IKK, Gemeinden, 
Experten 

 Bezeichnung einer neutralen Koordinati-
onsstelle für Schutzmassnahmen (Herden-
schutz und Schutz von Bienenständen 
zurzeit bei agridea; für Schutz weiterer 
anthropogener Nahrungsquellen noch zu 
definieren) 

Jagdverwaltungen, Koordinationsstel-
len, Experten 

 Unterstützung der Kantone mit Material 
zum Umgang mit Bären und in der Öf-
fentlichkeitsarbeit 

Jagdverwaltungen  Aufbau einer Vergrämungs-Eingreiftrup-
pe (erfahrene Experten und kantonale 
Wildhüter) 

KORA  Bereitstellen der Grundlagen für Vergrä-
mungsaktionen 

 



 

Zeitpunkt Partner der Bundesbehörden Aktionen 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), IKK, Koordinationsstellen, ag-
ridea, Experten, Landwirtschaft, wei-
tere Betroffene 

 Entwicklung und finanzielle Unterstüt-
zung regionaler Schadenpräventionspro-
jekte (Herdenschutz, Schutz von Bienen-
ständen und anthropogenen Nahrungs-
quellen) 

bei Bärenpräsenz Kantone  Information der Medien und der Öffent-
lichkeit im Falle eines Abschusses eines 
Risikobären 

Jagdverwaltungen, IKK, KORA, Ex-
perten 

 Nationales Monitoring der Bären 

Jagdverwaltungen, KORA, Koordina-
tionsstellen 

 Erhebung der Schäden zusammen mit der 
für das Monitoring zuständigen Institution 
(KORA) 

Kantone  Entschädigung von Schäden an Nutztieren 
und landwirtschaftlichen Kulturen 

Jagdverwaltungen, Vergrämungs-
Eingreiftruppe 

 Bei Bedarf Einfang, Besenderung und 
Vergrämung von Problembären 

  Kosten der „Umerziehung“ von Problem-
bären tragen 

 



 

Interkantonale Kommission (IKK): 

Zeitpunkt Partner der IKK Aktionen 

laufend BAFU, Jagdverwaltungen, Gemein-
den, Experten 

 Funktion als Schaltstelle in der Schaden-
prävention (ev. Koordinationsstelle beauf-
tragen) 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), Gemeinden, Private, 
Koordinationsstellen, agridea, Exper-
ten 

 Anwendung von Schutzmassnahmen si-
cherstellen (Schadenprävention) 

bei Bärenpräsenz BAFU, Jagdverwaltungen, KORA  Koordination des Monitorings von Bären 

 Typisierung von Bären 

 Entscheid über Einsatz der Vergrämungs-
Eingreiftruppe 

 Durchführung von Vergrämungsaktionen 

 Erteilung von Abschussbewilligungen 

BAFU, Jagdverwaltungen, Koordina-
tionsstellen 

 Information benachbarter Grossraubtier-
Kompartimente oder des angrenzenden 
Auslands 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), Gemeinden, Private, 
Koordinationsstellen, agridea, Multi-
plikatoren 

 Anstoss zur Intensivierung der Anwen-
dung von Schutzmassnahmen (Schaden-
prävention) 

 

Arbeitsgruppe Grossraubtiere: 

Zeitpunkt Partner der Arbeitsgruppe Aktionen 

laufend   Erarbeitung und Aktualisierung des Kon-
zepts Bär 

 Erörterung von Fragen von allgemeinem 
Interesse in Zusammenhang mit Gross-
raubtieren 

 



 

Kantonale Behörden: 

Zeitpunkt Partner der kantonalen Behörden Aktionen 

laufend agridea, Koordinationsstellen  Information des BAFU und der IKK über 
die Situation im Bärengebiet 

Gemeinden, Koordinationsstellen  Verhindern beabsichtigter Fütterungen 
von Bären und Überprüfen der Wildfütte-
rungen im potenziellen Besiedlungsgebiet 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

Koordinationsstellen, Experten  Information und Unterstützung der Ge-
meinden über den Umgang mit Müll, ins-
besondere organischen Abfällen 

BAFU, IKK, Gemeinden, Koordinati-
onsstellen, agridea 

 Anordnung von Massnahmen zum Schutz 
anthropogener Nahrungsquellen 

Gemeinden  Ausleihe von bärensicheren Containern in 
neuen Besiedlungsgebieten (Notmass-
nahme) 

bei Bärenpräsenz KORA, agridea, Koordinationsstellen  Information des BAFU und der für das 
Monitoring zuständigen Institution 
(KORA) bei vermuteten oder nachgewie-
senen Schäden durch Bären 

Gemeinden, Koordinationsstellen, 
Multiplikatoren 

 Einbezug und Information der lokalen 
und regionalen Behörden sowie der kan-
tonalen Vertreter der einzelnen betroffe-
nen Interessengruppen im Sinne der 
Transparenz 

BAFU, IKK, Koordinationsstellen, 
Experten, Multiplikatoren 

 Information der Öffentlichkeit über alle 
sich anbietenden Kanäle über die Bären-
präsenz und das richtige Verhalten bei 
Begegnungen mit Bären 

Gemeinden, Koordinationsstellen, 
Experten, Multiplikatoren 

 Herausgabe spezifischer Empfehlungen 
für Nutzergruppen wie Jäger, Pilzesamm-
ler und Höhlenforscher sowie Bewohner, 
Camper, u.a. 

KORA  Sammeln und Einschicken von Haar- und 
Kotproben 

  Nach Möglichkeit Einsatz von Wildhütern 
bei Vergrämungsaktionen oder bei Bedarf 
weitere logistische Unterstützung 

IKK  Erteilung und Vollzug von Abschussbe-
willigungen nach Absprache mit der IKK 

 



 

Kommunale Behörden: 

Zeitpunkt Partner der kommunalen Behörden Aktionen 

laufend Kantone (Raumplanung, Jagd, Abfall), 
Koordinationsstellen 

 Umstrukturierung des Abfallwesens 

vor Bärenpräsenz BAFU, Kantone (Jagd, Abfall), Koor-
dinationsstellen, Experten, Multiplika-
toren 

 Organisation eines bärensicheren Abfall-
managements 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

Kantone (Raumplanung, Jagd, Abfall)  Kehrichthäuschen mit Abfallcontainern 
mit einer massiven Tür oder ebenfalls mit 
einem Elektrozaun sichern oder Container 
durch bärensichere Modelle ersetzen 

Bund, Kantone (Jagd, Abfall)  Mülleimer im öffentlichen Raum, insbe-
sondere an Siedlungsrändern sowie an 
Raststätten und Grillplätzen durch bären-
sichere Modelle ersetzen 

bei Bärenpräsenz Kantone (Raumplanung, Jagd, Abfall)  Verhinderung des Zugangs zu öffentli-
chen Abfall- und Grüngutdeponien mit 
elektrischen Schutzzäunen 

Kantone (Abfall)  Container möglichst oft und regelmässig 
leeren 

Koordinationsstellen  Wahrnehmung der Verantwortung durch 
Bewilligungsinstanzen von Zeltlagern 
durch sachlich korrekte Information der 
Lagerorganisation und gleichzeitige Ver-
pflichtung zur korrekten Anwendung der 
Vorgaben 

 Verweis bei Nicht-Einhalten der Ver-
pflichtung 

BAFU, Jagdverwaltungen, Koordina-
tionsstellen, Tourismusorganisationen 

 Bei Vermutung auf Bärin mit Jungen 
prüft die zuständige Behörde die vorüber-
gehende Sperrung von Wanderwegen und 
informiert Tourismusorganisationen und 
Bevölkerung. 

 



 

Koordinationsstellen: 

Zeitpunkt Partner der Koordinationsstelle Aktionen 

laufend BAFU, Jagdverwaltungen, IKK, Ex-
perten 

 Organisation der Öffentlichkeitsarbeit 

Jagdverwaltungen, Experten  Organisation von Vorträgen und Veran-
staltungen 

vor Bärenpräsenz BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), IKK, Gemeinden, lokale 
Akteure, Experten 

 Erarbeitung eines Konzepts zum Sichern 
anthropogener Nahrungsquellen inkl. ei-
ner Kommunikationsstrategie 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), Gemeinden, Experten 

 Anthropogene Nahrungsquellen eruieren 

Jagdverwaltungen, Experten  Merkblätter erstellen 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), Gemeinden, agridea, 
Experten, Multiplikatoren 

 Empfehlung von Massnahmen zum Si-
chern anthropogener Nahrungsquellen 

  Entwicklung bärensicherer Komposte 
einleiten 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), Gemeinden, Tourismus, Multi-
plikatoren 

 Merkblätter verteilen 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), Gemeinden, agridea, 
Experten, Multiplikatoren 

 Motivation Zuständiger, ihre potenziellen 
Nahrungsquellen zu sichern 

bei Bärenpräsenz Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), Gemeinden, Multiplikatoren 

 Beratung zu Schutzmassnahmen 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), Gemeinden, Tourismus, Multi-
plikatoren 

 Verteilen der Merkblätter fortführen 

  Stichprobenweise Kontrollen der Mass-
nahmen 

nach Bärenprä-
senz 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), Gemeinden, Tourismus, Multi-
plikatoren 

 Verteilen der Merkblätter fortführen 

BAFU, Jagdverwaltungen, IKK, Ge-
meinden 

 Auswertung der Erfolgskontrolle und 
Anpassungen im Konzept zum Sichern 
anthropogener Nahrungsquellen für 
nächste Saison vornehmen 

 



 

Experten: 

Zeitpunkt Partner der Experten Aktionen 

laufend BAFU, Jagdverwaltungen, Gemein-
den, Koordinationsstellen 

 Beratung von Entscheidungsträgern 

BAFU, Jagdverwaltungen, Koordina-
tionsstellen 

 Aus- und Weiterbildung von Multiplika-
toren 

 

agridea: 

Zeitpunkt Partner der agridea Aktionen 

laufend BAFU, Jagdverwaltungen, Gemein-
den, Koordinationsstellen, Private, 
Multiplikatoren 

 Koordination der materiellen und finanzi-
ellen Unterstützung für die Anwendung 
der Schutzmassnahmen in Gebieten mit 
Bären (Herdenschutz und Schutz von 
Bienenständen) 

Kantone (Landwirtschaft, Jagd, Ab-
fall), Koordinationsstellen 

 Sammeln von Erfahrungen mit Schutz-
massnahmen und deren Weitergabe in ge-
eigneter Form 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd) 

 Koordination der Schutzmassnahmen in 
den Bereichen Herdenschutz und Schutz 
von Bienenständen 

bei Bärenpräsenz Kantone (Landwirtschaft, Jagd), Ge-
meinden, Koordinationsstellen, Pri-
vate, Multiplikatoren 

 Beratung zum Herdenschutz und dem 
Schutz von Bienenständen 

 

Tourismusorganisationen: 

Zeitpunkt Partner der Tourismus-
organisationen 

Aktionen 

laufend   Keine touristischen Führungen zu Bären 
anbieten 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), IKK, Gemeinden, Ko-
ordinationsstellen, Multiplikatoren 

 Mithilfe bei Information der lokalen und 
regionalen Bevölkerung sowie Gästen 

 



 

Zuständige für anthropogene Nahrungsquellen: 

Zeitpunkt Partner der Zuständigen Aktionen 

laufend Jagdverwaltungen, Gemeinden, Koor-
dinationsstellen 

 Verzicht auf jede Form von Ködern und 
Lockmitteln (z. B. für Naturfotografie) 

sich abzeichnen-
de Bärenpräsenz 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), Gemeinden, agridea, 
Koordinationsstellen 

 In Gebieten mit Bären in Absprache mit 
agridea und der Koordinationsstelle Mass-
nahmen zur Schadenprävention treffen 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd, Abfall), Gemeinden, Koordina-
tionsstellen, Multiplikatoren 

 Massnahmen zur bärensicheren Ausge-
staltung ihrer potenziellen Nahrungsquel-
len ergreifen 

Jagdverwaltungen, Gemeinden, Koor-
dinationsstellen 

 Grössere Anlagen (z. B. Camping- und 
Zeltlagerplätze, Fischzuchten) als Ganzes 
behandeln und deshalb bärensicher ein-
zäunen 

 Lagerung offen zugänglicher, attraktiver 
Futtermittel beim Hof/Stall, auf der Alp 
oder bei Fischzuchten vermeiden 

BAFU, Kantone (Landwirtschaft, 
Jagd) 

 Neuweltkameliden und Hirschartige in 
Gehegen vor Bären schützen 

bei Bärenpräsenz Bund, Kantone (Landwirtschaft, Jagd, 
Abfall), Private 

 Abfallsäcke niemals neben Containern 
liegen lassen und vorzugsweise erst am 
Tag der Abfuhr auf die Strasse stellen 

Gemeinden, Koordinationsstellen  Hauskomposte und Kompostanlagen 
möglichst weit weg vom Haus anlegen 
und mit Elektrozäunen schützen 

Kantone (Jagd, Abfall), Gemeinden, 
Koordinationsstellen 

 Nahrungsmittel, stark riechende Stoffe 
(Parfums, Zahnpasta, Seifen, etc.) und 
Abfälle beim Campieren in verschliessba-
ren bärensicheren Behältern und weit weg 
vom Zelt oder in festen Gebäuden aufbe-
wahren 

 Beim Campieren, bei weiteren Freizeitak-
tivitäten und beim Arbeiten in der Natur 
(Land- und Forstwirtschaft) keine Ver-
pflegungsreste zurücklassen 

 Beim Aufbrechen von Wild oder Aus-
nehmen von Fischen Abfälle mindestens 
100 m von Hütten, Siedlungen, Wander-
wegen oder Forststrassen entfernt liegen 
lassen 

Jagdverwaltungen, Koordinationsstel-
len 

 Erlegtes Wild nicht über längere Zeit an 
Jagdhütten aufhängen 

Jagdverwaltungen, Gemeinden, Koor-
dinationsstellen 

 Verzicht auf Kirrstellen, Luderplätze und 
Ablenk- oder Vogelfütterungen im Bä-
rengebiet oder saisonale Einschränkung 
auf die Zeit von November bis Februar 



 

Anhang V: Verpflichtungen Privater im Umgang mit anth-
ropogenen Nahrungsquellen  
Rechtliche Beurteilung vom 05.09.2011 durch:  
Roger Zufferey, lic. iur., Stv. Sektionschef im Rechtsdienst 1 (Landschaft, Wald, Biotope, Artenma-
nagement, Biotechnologie, pathogene Organismen, NFA) 
 
Gemäss Art. 79 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Graubünden gewährleisten Kanton und Gemein-
den die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Die Kantonspolizei ergreift unter anderem Massnahmen, 
um Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachen oder Störungen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu erkennen, zu verhindern und zu beseitigen. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib 
und Leben bedroht oder anderweitig in Not sind (Art. 2 Bst. a und e des Polizeigesetzes des Kantons 
Graubünden). Die Kantonspolizei arbeitet mit den Gemeinden zusammen (Art. 5 Abs. 1 Polizeige-
setz). Gemäss Art. 8 Polizeigesetz richtet sich polizeiliches Handeln immer gegen die Person, die un-
mittelbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gegen die Person, welche die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über das Tier oder die Sache ausübt. A contrario richtet sich das polizeiliche Han-
deln nicht gegen ein Wildtier. In diesem Fall gilt die polizeiliche Generalklausel des Artikels 7: Die 
Kantonspolizei trifft im Einzelfall unaufschiebbare Massnahmen, wenn eine ernste, unmittelbare und 
nicht anders abwendbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht.  

Siedlungsabfälle sowie weitere Abfalltypen werden grundsätzlich von den Gemeinden entsorgt (Art. 
35 Abs. 1 des kantonalen Umweltschutzgesetzes). Die Gemeinden regeln die umweltgerechte Entsor-
gung der Siedlungsabfälle und deren Finanzierung (Art. 38 des kantonalen Umweltschutzgesetzes). 
Die Empfehlung des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden „Der Bär ist ein Raubtier: Halten Sie 
Distanz“ sieht klar Verbote für „Füttern“ und „Essensmüll liegen lassen“ vor. Das Konzept Bär (2006; 
Stand 2009) hält fest (S. 3): Die Kantone sorgen dafür, dass Bären nicht regelmässig gefüttert werden, 
z. B. als Touristenattraktion bei Hotels. Aufgrund der polizeilichen Generalklausel könnte der Kanton 
mit Verweis auf Artikel 292 des schweizerischen Strafgesetzbuches (Wer der von einer zuständigen 
Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn 
erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft) eine allgemeine Generalverfügung 
erlassen. 


